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MITTEILUNGSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: M 19/0166 

421 - Fachbereich Schule Datum: 04.04.2019 

Bearb.:  Bertram, Jan-Peter Tel.:-115  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Schule und Sport 05.06.2019 Anhörung 
 
 
 
Betreuung der Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen 

 
 
 
Sachverhalt 
 

In der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport vom 06.03.2019 hatte Herr Witte für 
die Win-Fraktion zum Tagesordnungspunkt 11.6 ( Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
der weiterführenden Schulen ) folgende Anfrage gestellt:  
 

1. Ist die städtische Gesellschaft BEB an der Betreuung der Schüler/-innen der weiter-
führenden Schulen beteiligt ? 

 
2. Wenn ja, bitten wir um Darstellung der Form und des Umfanges der Beteiligung. 

 
3. Wie hoch sind die Kosten pro Schuljahr ? 

 
4. Wer trägt diese Kosten ? 

 
5. Werden sich die Eltern dieser Schüler/-innen ebenfalls wie die Eltern der Grundschü-

ler/-innen an den Kosten beteiligen müssen und wenn ja, in welchem Umfang ? 
 

 
Hierzu ergibt sich folgende Beantwortung:  
 

1. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 01.07.2015 wurde die 
Koordinierung des Offenen Ganztagsbetriebs an den weiterführenden Schulen zum 
01.01.2016 auf die BEB gGmbH übertragen.   
Insofern ist die BEB gGmbH an der Betreuung der Schüler/-innen der  
weiterführenden Schulen beteiligt. 

 
2. Die Koordinierung des Offenen Ganztagsbetriebs ist durch die BEB GmbH an den 

weiterführenden Schulen seitdem nach und nach erweitert worden und umfasst 
derzeit eine Betreuung am Nachmittag in der bewegten Mittagspause, bei den 
Hausaufgaben und in Kursen.  

 
Betreuungs- und Freizeitangebote erfolgen zusätzlich in den Gemeinschaftsschulen 
Ossenmoorpark, Friedrichsgabe und Harksheide. 
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Die Betreuungszeiten starten nach dem Unterricht und erstrecken sich bis 16.00 Uhr.  
Vorrangig nehmen Schüler/-innen der 5. und 6. Klassen diese Angebote wahr. 

 
3. Das Jahr 2018 wurde zugrunde gelegt, um die aktuellen Zahlen darzustellen.  

Hierin ist anteilig das Schuljahr 2017/2018 und das Schuljahr 2018/2019 enthalten.  
Die Kosten betrugen im Jahr 2018 ca. 382.600 €, von denen 150.775 € vom Land mit 
Landeszuschüssen getragen wurden.  
 

4. Auf die BEB entfielen somit im Jahr 2018 insgesamt Kosten in Höhe von 231.825 €, 
die durch den Betriebskostenzuschuss der BEB von der Stadt Norderstedt finanziert 
werden.  
 

5. Den Eltern entstehen keine Kosten außer geringfügigen Materialkosten bei einzelnen 
Kursangeboten. 
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